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§ 33. (1) Der Nationalrat kann aufgrund eines schriftlichen Antrags, der unter Einrechnung des 
Antragstellers (der Antragsteller) von mindestens fünf Abgeordneten unterstützt sein muss, einen 
Beschluss auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fassen. Darüber hinaus ist auf Verlangen von 
mindestens 46 seiner Mitglieder ein Untersuchungsausschuss einzusetzen. 

(2) Solche Anträge und Verlangen sind in den Sitzungen des Nationalrates schriftlich einzubringen 
und haben den Gegenstand der Untersuchung gemäß Art. 53 Abs. 2 B-VG zu enthalten. Ein Antrag nach 
Abs. 1 muss mit der Formel „Der Nationalrat wolle beschließen“ versehen sein und ist dem Präsidenten 
mit der eigenhändigen Unterschrift des Antragstellers oder der Antragsteller versehen zu übergeben. Die 
Eigenschaft als Antragsteller muss aus dem Antrag deutlich ersichtlich sein. Anträge und Verlangen, die 
ausreichend unterstützt sind, werden unverzüglich an die Abgeordneten verteilt. 

(3) Für die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen gilt die 
„Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse“ (VO-UA), die als Anlage 1 zu 
diesem Bundesgesetz einen Bestandteil desselben bildet. Sofern diese Verfahrensordnung nicht anderes 
bestimmt, kommen für das Verfahren die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Anwendung. 

(4) Der Nationalrat kann eine Debatte über einen Antrag bzw. ein Verlangen auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses beschließen. Fünf Abgeordnete können eine solche verlangen. Die Debatte 
erfolgt nach Erledigung der Tagesordnung und richtet sich nach den §§ 57a und 57b. Von Abgeordneten, 
die demselben Klub angehören, kann nur ein solches Verlangen pro Sitzungswoche eingebracht werden. 
Wird ein solches Verlangen von Abgeordneten mehrerer Klubs unterstützt, ist es dem Klub, dem der 
Erstunterzeichner angehört, anzurechnen. Gehört dieser keinem Klub an, gilt diese Bestimmung 
hinsichtlich des Zweitunterzeichners und so weiter. 

(5) Ein Antrag gemäß Abs. 1 kann vom Antragsteller (von den Antragstellern) bis zum Beginn der 
Abstimmungen im Geschäftsordnungsausschuss zurückgezogen werden. Ein Verlangen gemäß Abs. 1 
kann von der Einsetzungsminderheit bis zum Beginn der Behandlung des Berichtes im Nationalrat gemäß 
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Abs. 9 zurückgezogen werden. Der Präsident verfügt die Verteilung des Schreibens über die 
Zurückziehung an die Abgeordneten. 

(6) Anträge bzw. Verlangen auf Einsetzung von Untersuchungsausschüssen sind am Schluss der 
Sitzung ihrer Einbringung dem Geschäftsordnungsausschuss zuzuweisen. Der 
Geschäftsordnungsausschuss hat binnen vier Wochen nach Zuweisung eines Antrags bzw. eines 
Verlangens auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses die Beratung darüber aufzunehmen und 
innerhalb weiterer vier Wochen dem Nationalrat Bericht zu erstatten. 

(7) Der Nationalrat hat den Bericht des Geschäftsordnungsausschusses in der auf die Übergabe an 
den Präsidenten nächstfolgenden Sitzung in Verhandlung zu nehmen. 

(8) Die Debatte und Abstimmung folgt im Fall eines aufgrund eines Antrages gemäß Abs. 1 
erstatteten Berichtes den allgemeinen Bestimmungen über die Geschäftsbehandlung in den Sitzungen des 
Nationalrates. Abänderungs- und Zusatzanträge sowie Verlangen auf getrennte Abstimmung sind 
unzulässig. 

(9) Insoweit der Geschäftsordnungsausschuss ein Verlangen gemäß Abs. 1 nicht für gänzlich oder 
teilweise unzulässig erachtet, gilt der Untersuchungsausschuss mit Beginn der Behandlung des Berichts 
als in diesem Umfang eingesetzt und die Beschlüsse gemäß § 3 Abs. 5 VO-UA werden wirksam. Der 
maßgebliche Zeitpunkt wird vom Präsidenten in der Sitzung festgestellt, im Amtlichen Protokoll 
festgehalten und unverzüglich veröffentlicht. In der Debatte findet § 60 Abs. 3 Anwendung. 

(10) Der Geschäftsordnungsausschuss hat auch außerhalb der Tagungen zusammenzutreten, wenn 
sich nach Abs. 6 oder den Bestimmungen der VO-UA die Notwendigkeit hiezu ergibt. Der 
Untersuchungsausschuss kann auch außerhalb der Tagungen zusammenzutreten. 
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